
 

Vertrag über eine Dienstleistungskonzession 

 

 

 

abgeschlossen zwischen 

 

 

 

der Marktgemeinde Theresienfeld 

 

Hauptplatz 1, 2604 Theresienfeld 

 

im Folgenden kurz „Auftraggeber“ oder „Marktgemeinde“ genannt, einerseits 

 

 

und 

 

 

 

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 

Lassallestraße 9, 1020 Wien, FN 280571f, 

im Folgenden kurz „AN“ oder „Konzessionär“ genannt, andererseits, 

 

zusammen im Folgenden „Vertragsparteien“ genannt, 
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Präambel 

Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Marktgemeinde There-

sienfeld sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen ist es notwendig, 

den Einwohnern und ortsansässigen Unternehmen möglichst flächendeckend Zugang zu 

zuverlässigen und hochwertigen Breitbandanschlüssen zu ermöglichen. 

Die Vertragsparteien haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, eine für den Lebens- und 

Wirtschaftsstandort der Marktgemeinde wichtige und zukunftsfähige Breitbandinfrastruk-

tur bereitzustellen bzw. bereitstellen zu lassen.  

AN wird eine erhebliche Verbesserung der Breitbandversorgung des Marktgemeindegebiets 

dahingehend erbringen und dieses Ziel durch zukünftige Ausbaumaßnahmen erreichen so-

wie dieses Netz unter nachfolgenden Bedingungen betreiben. 

Nach eingehender Prüfung der bestehenden und in den kommenden 5 Jahren geplanten 

Infrastrukturausbauten durch die wesentlichen Netzbetreiber, hat sich die Marktgemeinde 

Theresienfeld für eine Vergabe der Breitbandbereitstellung als Vorleistung im Rahmen ei-

ner Dienstleistungskonzession an den AN entschieden. Dabei wurden zum einen linientech-

nische Belange (bestehende Rohrnetzanlagen, Kabelanlagen etc.) und zum anderen Si-

cherheitsaspekte sowie das Leistungsspektrum und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. 

Mit dieser Entscheidung soll sichergestellt werden, dass im Marktgemeindegebiet ein hoch 

qualitatives Breitbandnetz errichtet und betrieben wird. 

 

 

A. Dienste 

 

1. Inhalt 

Der AN verpflichtet sich gemäß den Bestimmungen und der Dauer dieses Vertrages in der 

Marktgemeinde Theresienfeld, Breitband-Netzdienste zumindest als Vorleistung zu erbrin-

gen.  

Der AN hat für unbegrenzte Dauer (unabhängig von einem allfälligen Ende dieses Vertra-

ges), das Recht die so erbrachten Dienste wirtschaftlich zu nutzen, das heißt, insbesondere 

von Dritten Entgelte für die Inanspruchnahme der Dienste einzuheben.  

Der Auftraggeber verpflichtet sich, für den Auftragnehmer gemäß den Bestimmungen die-

ses Vertrages bestimmte Kabelgräben - gemäß Ausbauplan der Gemeinde – für Einbrin-

gungsarbeiten der A1 und deren Wiederherstellung zu Verfügung zu stellen.  

Das Eigentum der bestehenden und in der Erfüllung dieses Vertrages noch zu errichtenden 

passiven und aktiven Netzinfrastruktur liegt ausschließlich beim AN. 

 

 

2. Offener Netzzugang 

AN hat für die Dauer des Vertrages die errichtete Infrastruktur im Wege einer Wholesale-

dienstleistung (Vorleistung) Dritten zur Erbringung eigener elektronischer Kommunikati-

onsdienste zur Verfügung zu stellen. 
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3. Kundenvertrag  

Insofern der AN als vertikal integriertes Unternehmen auch Endkundendienste im Ausbau-

gebiet erbringt, hat dieser die vertragsgegenständlichen Breitband-Netzdienste gegenüber 

den einzelnen Marktgemeindebürgern innerhalb des definierten Ausbaugebietes auf deren 

Nachfrage im Rahmen der jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB, LB, 

EB etc.) zu erbringen. 

Eine Pflicht zum Abschluss eines Breitbandvertrages mit einem Endkunden besteht im Ein-

zelfall dann nicht, wenn wichtige Gründe vorliegen, die dem Konzessionär den Abschluss 

unzumutbar machen.  

 

4. Geheimhaltung und Datenschutz 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, alle 

Informationen und Unterlagen, die ihnen aus dieser oder im Zusammenhang mit dieser 

Vertragsbeziehung übergeben oder sonst bekannt geworden sind (einschließlich der unter 

das Betriebsgeheimnis, das Datengeheimnis und das Geschäftsgeheimnis fallenden Infor-

mationen), geheim zu halten und sicherzustellen, dass diese Informationen Dritten weder 

zur Kenntnis gelangen noch durch dazu nicht berechtigte Personen eingesehen werden 

können.  

Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Informationen, die nachweislich  

 

- im Zeitpunkt der Kenntniserlangung oder – ohne Verschulden der Empfänger – später 

allgemein zugänglich bzw. Stand der Technik sind oder 

- den Empfängern durch Dritte, die Informationen rechtmäßig erlangt haben und zur 

Weitergabe befugt sind, zugänglich gemacht werden oder wurden oder 

- zuvor schriftlich durch den Vertragspartner von diesen Verpflichtungen ausgenommen 

wurden. 

 

Eine Information der Öffentlichkeit über die einzelnen Vertragsinhalte erfolgt nur nach ge-

genseitiger Abstimmung zwischen den Vertragsparteien. 

Aus Publizitätserfordernissen wird der Auftraggeber unbeschadet allfälliger zwingender ge-

setzlicher Bestimmungen nur nach vorheriger Koordination mit und Zustimmung des AN, 

öffentlich Erklärungen über das Bestehen von Gesprächen zwischen den Vertragspartnern 

abgeben oder Pressemeldungen über Gespräche zwischen den Vertragspartnern zu veröf-

fentlichen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die ihm übergebenen Unterlagen nur zum 

Zwecke der Erfordernisse und Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu verwenden.  

Die Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach Ende des Vertragsverhältnisses aufrecht. 

 

B. Herstellung der Versorgung 

 

1. Ausbautechnologie 

A1TA ist bestrebt durch den Ausbau den bestehenden und zukünftigen Kunden eine zeit-

gemäße Breitbandinfrastruktur zur Verfügung stellen zu können.  
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A1TA plant den Ausbau auf Basis einer FTTH Architektur.  

Dieses Netzkonzept ermöglicht das Anbieten folgender der Dienstleistungen: High Speed 

Internet für Privat- und Business-Kunden, TV, Sprachtelefonie, Virtuelle Entbündelung, 

ISPA DSL, IP VPN (LIC+)…  

 

2. Grundstücke 

Der Auftraggeber ist bereit, Grundflächen bzw. Gebäude in seinem Eigentum, oder über 

die er sonst verfügungsberechtigt ist, nach Maßgabe von deren Eignung, dem AN  zur 

Nutzung in dem zur Erbringung der vertragsgegenständlichen Dienstleistungen erforderli-

chen Ausmaß unentgeltlich zu überlassen. Die Einzelheiten einer solchen Nutzung sind in 

gesonderten Vereinbarungen mit der jeweils liegenschaftsverwaltenden Dienststelle des 

Auftraggebers festzulegen. 

 

C. Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Vertragsbestandteile 

Als integrierende Vertragsbestandteile der Vertragsbeziehung zwischen dem Auftraggeber 

und der AN gelten:  

- der vorliegende, von beiden Vertragsparteien rechtsgültig unterschriebene Vertrag  

2. Vertragsdauer 

Dieser Vertrag tritt mit rechtsgültiger Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft 

und wird auf eine Dauer von 5 Jahren abgeschlossen. 

 

3. Beendigung des Vertragsverhältnisses 

 

3.1 Außerordentliche Kündigung 

Das Vertragsverhältnis kann aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von jeder Vertragspartei mittels eingeschriebenem Brief gekündigt werden. Als 

wichtiger Grund gilt insbesondere: 

- die wiederholte oder beharrliche Verletzung von Bestimmungen dieses Vertrages durch 

eine der Vertragsparteien; 

- wenn der Auftraggeber trotz Nachfristsetzung die zugesagte Anschubfinanzierung teil-

weise oder zur Gänze nicht fristgerecht bezahlt; 

- wenn in der Sphäre des AN Gründe vorliegen, die die ordnungsgemäße Erbringung der 

Leistung objektiv unmöglich machen; 

 

Im Falle einer außerordentlichen Kündigung aus Gründen, welche der AN zu vertreten hat, 

hat der AN die erhaltene Anschubfinanzierung binnen acht Wochen nach Wirksamwerden 

der Kündigung auf ein durch den Auftraggeber bekanntzugebendes Konto zu bezahlen. 

Festgehalten wird, dass verwaltungsbehördliche oder gerichtliche Entscheidungen auf na-

tionaler und europäischer Ebene, insbesondere seitens der Regulierungsbehörde, als nicht 

vom AN zu vertreten gelten. 
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4. Leistungen des Auftraggebers 

 

4.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich für die von A1TA in Punkt B/Absatz 1. beschrie-

benen Leistungen zur FTTH Versorgung die Beistellung des Kabelgrabens aus Sy-

nergieprojekten in dem dafür notwendigen Ausmaß sowie die Wiederherstellung 

der Oberfläche der A1 zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund ist vom Auf-

tragsgeber auch keine „Anschubfinanzierung“ an den Auftragnehmer (A1 Telekom 

Austria AG) zu entrichten.   

 

4.2 Die Vertragsparteien halten fest, dass die von der Marktgemeinde erbrachten Leistun-

gen lediglich die zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke notwendigen Kosten für einen 

wirtschaftlichen Netzbetrieb abdeckt. 

 

 

5. Gewährleistung 

Der AN leistet für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung Gewähr. 

Der AN leistet dafür Gewähr, dass die eingesetzte Technologie zur Erbringung der vertrag-

lichen Breitband-Netzdienste im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung den im Europäi-

schen Wirtschaftsraum gängigen Standards entspricht. 

Der AN leistet dafür Gewähr, dass er über alle zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt.  

 

6. Subauftragnehmer und Partner 

Der AN ist unbeschadet seiner ungeteilten Verantwortlichkeit und Haftung gegenüber dem 

Auftraggeber berechtigt, sich zur Erbringung der vereinbarten Leistungen Subauftragneh-

mer zu bedienen und/oder andere Formen der Partnerschaft einzugehen. 

In diesem Fall leistet sie für von Subauftragnehmern oder anderen Partnern erbrachte 

Leistungen Gewähr wie für eigene Leistungen. 

Bei der Heranziehung von Subauftragnehmern und Partnern wird zwischen dem Auftrag-

geber und dem betreffenden Subauftragnehmer oder Partner dem AN kein wie immer ge-

artetes Vertragsverhältnis begründet.  

 

 

7. Haftung  

7.1 Schadenersatz 

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen, ausgenommen Personenschä-

den, im Übrigen mit 10.000 € je Schadensfall begrenzt. 

 

7.2 Höhere Gewalt 

  

Sofern der AN an der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag aufgrund von 

unvorhersehbarer Ereignisse oder besonderer Umstände, die sie nicht zu vertreten hat und 
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auf die sie keinen Einfluss hat, gehindert ist, kann er für daraus resultierende Folgen, ins-

besondere Schäden nicht haftbar gemacht werden. Als solche Fälle gelten insbesondere 

Fälle von höherer Gewalt wie Streik (wenn er nicht durch ein Verhalten des AN provoziert 

wurde) Krieg, Revolution, Terror, Aufruhr, Naturkatastrophen, Feuer, Überschwemmun-

gen, Explosion, Unruhen, Zerstörung von Datenbeständen auf elektronischem Weg (Viren) 

und dergleichen. 

 

Der AN verpflichtet sich jedoch, den Eintritt eines Umstandes, aus dem sie die Leistungs-

freiheit infolge höherer Gewalt ableitet, dem anderen Vertragspartner unaufgefordert und 

unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen.  

 

Im Falle der Erbringung der Breitbandnetzdienste durch Dritte (Punkt A. 2. Offener Netz-

zugang) besteht seitens AN weder eine Erfüllungspflicht noch Gewährleistung für die durch 

diese Dritten erbrachten Dienste. 

 

8. Vertrag zu Gunsten Dritter 

Beide Vertragsparteien kommen überein, dass Dritte aus dem vorliegenden Vertrag grund-

sätzlich keinerlei Rechte ableiten können. Insbesondere werden Schutzwirkungen des vor-

liegenden Vertrages zugunsten Dritter ausgeschlossen. 

 

9. Zurückbehaltung und Leistungspflicht 

Ein Streitfall berechtigt die Vertragsparteien nicht, die gemäß diesem Vertrag geschuldeten 

Leistungen zurückzubehalten oder einzustellen. 

  

10.  Nichtausübung von Rechten 

Die Nichtausübung eines Rechts im Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung zwischen 

den Vertragsparteien ist nicht als Verzicht auf dieses Recht / Nachsicht von der Verpflich-

tung der anderen Partei zu verstehen. 

  

11.  Rechtswahl, Gerichtsstand 

Die Rechtswirksamkeit, Auslegung und Erfüllung dieses Vertrages unterliegt ausschließlich 

österreichischem Recht mit Ausschluss des UN Kaufrechts. Als Gerichtsstand wird aus-

schließlich das für Handelssachen in Wien Innere Stadt zuständige Gericht vereinbart. 

Die Vertragspartner werden sich jedoch bemühen, aus diesem Vertrag auftretende Mei-

nungsverschiedenheiten einvernehmlich zu lösen. 

 

12.  Ausfertigungen 

Dieser Vertrag wird in 2 Originalen errichtet, wovon jede Vertragspartei eines der Originale 

erhält. 
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13.  Schriftlichkeit 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen des 

vorliegenden Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das Abgehen von die-

sem Formerfordernis. 

 

14.  Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Das gleiche gilt, soweit sich in diesem Vertrag 

eine Lücke herausstellen sollte. An die Stelle einer etwa ganz oder teilweise rechtsunwirk-

samen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke hat eine angemessene Regelung zu 

treten, die – soweit rechtlich möglich - dem ursprünglichen Willen beider Vertragspartner 

am nächsten kommt. 

 

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 (Michael Pfeiffer, Leitung Network Access Ost) (Reinhard Faber, Leitung Network Access) 

 

Wien, am __________________________ 

Gemeinde Theresienfeld  

 

 ______________________________ ______________________________ 

 (Ingrid Klauninger, MSc; Bürgermeisterin) (Stefan Fucir, BSc. Amtsleitung) 

 

Theresienfeld, am __________________________ 


